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§ 47 NO LSG Schulordnung und
Hausordnung

NO LSG - NO Landwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2020

(1) Die Schulbehorde hat durch Verordnung die naheren Vorschriften tber das Verhalten der Schiler in der Schule, im
Schilerheim und bei Schulveranstaltungen, Gber MalBnahmen zur Sicherheit der Schiler in der Schule, im Schulerheim
und bei Schulveranstaltungen sowie zur Ermoglichung eines ordnungsgemaBen Schul- beziehungsweise
Heimbetriebes auf Grund der Bestimmungen dieses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das Alter der Schuler,
die Schulart sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu erlassen.

(2) Der Schulgemeinschaftsausschul? kann darliber hinaus, soweit es die besonderen Verhaltnisse erfordern, eine
Hausordnung erlassen; sie ist der Schulbehérde zur Kenntnis zu bringen und durch Anschlag in der Schule
kundzumachen. In der Hausordnung konnen unter Berucksichtigung der Aufgaben der Schule und der
Voraussetzungen am Standort (z. B. Zusammensetzung der Klassen, schulautonome Profilbildung, Beteiligung an
Projekten bzw. Schulpartnerschaften, regionale Gegebenheiten) schuleigene Verhaltensvereinbarungen fur Schiler,
Lehrer und Erziehungsberechtigte als Schulgemeinschaft und MaBnahmen zur Férderung der Schulqualitat festgelegt
werden, wobei das Einvernehmen aller Schulpartner anzustreben ist. Bei Lehrgangen mit einer Dauer unter acht
Wochen ist die Hausordnung von der Schulkonferenz zu erlassen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 47 NÖ LSG Schulordnung und Hausordnung
	NÖ LSG - NÖ Landwirtschaftliches Schulgesetz


